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Hintergrundinformation 
 
 
 

Die Förderrichtlinie „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom 14. Januar 2016 ermöglicht für 

Kommunen ab 200.000 Einwohner/-innen bis zu zwei kommunale Koordinator/-innen. Mannheim 

beantragte eine/-n Bildungskoordinator/-in für zugewanderte Kinder sowie eine/-n 

Bildungskoordinator/-in für zugewanderte Erwachsene. Beide Bildungskoordinatorinnen sind seit 

01.11.2016 in der Abteilung Bildungsplanung/ Schulentenwicklung des Fachbereichs Bildung 

angesiedelt und werden für die Dauer von zwei Jahren durch das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung vollständig drittmittelfinanziert.  

 


